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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 2043
wie folgt:

1. Wie bewertet die Landesregierung die nun eingetretene Situati-
on an den Essener Schulen?

3. Wie bewertet die Landesregierung die Verfügung der Bezirksre-
gierung Düsseldorf als Schulaufsicht, dass nun alle Essener
Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Orten Gemeinsamen Lernens
werden müssen?

4. Welchen Schluss zieht die Landesregierung aus der Verfügung
der Bezirksregierung?

Die Fragen 1 , 3 und 4 werden im Zusammenhang beantwortet.

§ 20 Absatz 5 Schulgesetz regelt die Einrichtung des Gerneinsamen
Lernens an einer Schule:

,,Die Schulaufsichtsbehörde richtet Gemeinsames Lernen mit Zustim-

mung des Schulträgers an einer allgemeinen Schuile öin, es sei denn,
die Schule ist dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann
auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden."
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Ergänzend dazu ist mit dem Runderlass ,,Neuausrichtung der Inklusion
in den öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen" vom
15. Oktofür 2018 geregelt:

,,Hauptschulen, Realschuten, Gesamtschulen, Gemeinschaffsschulen,
Sekundarschulen und Primusschulen, die Schulen des Gemeinsamen

Lernens in der Sekundarstufe l sind, nehmen im Regelfall jährlich im
Durchschnitt ihrer Eingangsklassen drei Schülerinnen und Schüler mit
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auf. Dabei wird nicht
nach Förderschwerpunkten unterschieden, sofern es dafür keine sach-
lichen Gründe gibt. [ ... ] 8onderpädagogische Förderung an Gymnasien
erfolgt in der Regel zielgleich. [ ... ] Ein Gymnasium, an dem auch zieldif-
ferent unterrichtet wird, nimmt in der Regel nicht weniger als sechs
Schülerinnen und Schüler rpit Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung in die Klasse 5 auf."

Damit ist es die Aufgabe von Bezirksregierung und Schulamt zu ermit-
teln, wie viele Schulen am Inklusiorisprozess beteiligt werden müssen,
um für die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung ein bedarfsgerechtes und erlasskonformes Ange-
bot bereitzustellen. Ebenso triffl die zuständige Schulaufsichtsbehörde
die Entscheidung, wie sich dieses Angebot auf die unterschiedlichen
Schulformen auffeilt. Die obigen Ausführungen zum zielgleichen wie
zum zieldifferenten Unterricht verd6utlichen, dass die Behauptung, dass
Gymnasien weitgehend ausgeklammert seien, nicht zutriffl.

Im selben Erlass ist geregelt, dass in den Regierungsbezirken vor dem
eigentlichen Anmeldevefahren zum folgenden Schuljahr Koordinie-
rungskonferenzen für die Schulamtsbezirke durchgeführt werden mit
dem Ziel, ,,eine ausreichende Zahl an Plätzen für Schülerinnen und

Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an Schulen
des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung zu stellen." (Nummer 1 .4)
Offenbar ist in Essen die Zahl der benötigten Plätze für das Schuljahr
2019/20 so hoch, dass an allen weiteführenden Schulen Gemeinsa-
mes Lernen eingerichtet wird, Gymnasien aber nicht gegen ihren Willen
in zieldifferentes Lernen Öinbezogen werden. Das tatsächliche Ergebnis
des Anmelde- und Aufnahmeverfahrens bleibt abzuwarten.

Da derzeit keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Bezirksregie-
rung in diesem Fall nicht erlasskonform gehandelt hat, ergibt sich für
das Ministerium für Schule und Bildung kein Handlungsbedarf.

2. Sind der Landesregierung vörgleichbare Situationen in anderen
Städten bekannt? (Bitte Schilderung der Situation in vergleichba-
ren Städten)
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Die Einrichtung Gemeinsamen Lernens ist Aufgabe der Schulaufsicht.
Derzeit läuff das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in

den Kommunen. Das Ministerium wird sich über das Ergebnis zu gege-
bener Zeit berichten lassen.

5. Wie wird die Landesregierung die Stadt Essen bei der Bewälti-
gung der Sifüation - besonders mit Blick auf die fehlenden Son-
derpädagog*innen und die zusätzliche finanzielle Belastung - un-
terstützen?

Die Einrichtung des Gemeinsamen Lernöns ist Aufgabe der Schulauf-
sicht. Derzeit läuft das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schu-

len. Das Ministerium wird sich über das Ergebnis zu gegebener Zeit
berichten lassen.

Bedingt durch den in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiege-
nen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädÖ-
gogischer Unterstützung sowie durch die damit einhergehende Auswei-
tung der Stellen für Lehrkräfte für Sonderpädagogik ist ein erheblicher
Mangel an Lehrkräffen für Sonderpädagogik eingetreten. Verschärft
wird diese Problematik dadurch, dass von der Vorgängerregierung zu
wenig Sonderpädagogen ausgebildet wurden. Die Landesregierung hat
darauf u.a. mit einer Ausweitung der Studienkapazitäten an den Hoch-
söhulen reagiert.

Zur Unterstützung des Gemeinsamen Lernens ist die fachliche Kompe-
tenz der Lehrkräfte für Sonderpädagogik wichtig, weshalb dies auch ein
,,Qualitätskriterium" des Runderlasses ,,Neuausrichtung der Inklusion in
den öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen" vom 15.
Oktober 2018 ist (Nummer 2.2.2). Die mit der zum neuen Schuljahr
greifenden Neuausrichtung der Inklusion verbundene, über den Stell-
engrundbedarf einer Schule, an der Gemeinsames Lernen eingerichtet
ist, hinausgehende personelle Unterstützung erfolgt jedoch auch durch
Personen anderer Berufsgruppen (,,multiprofessionelle Teams") sowie
Inhaberinnen und Inhaber anderer Lehrämter. Auf diese Weise soll er-

reicht werden, dass die mit der Neuausrichtung yerbundenen zusätzli-
chen Stellen auch wirklich besetzt werden können. Insgesamt werden
hierfür bis zum Endausbau aufwachsend mindestens 6000 zusätzliche

Stellen für die Sekundarstufe I bereitgestellt werden.

Über den so genannten ,,Korb 1" (§ 1 ) des Gesetzes zur Förderung
kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das
Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger einen finanziellen
Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsände-
rungsgesetzes, zum BÖispiel, um bauliche Maßnahmen im Zuge der
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Inklusion zu unterstützen. Zur Mitfinanzierung der Unterstützung der
Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der

Kommunen wird darüber hinaus im ,,Korb 2" (§ 2) eine jährliche Inklusi-
onspauschale gewähit. Auch im Schuljahr 201 9/2020 stehen den
Kommunen Mittel aus diesem Gesetz zur Vefügung.

Die ursprüngliche Höhe der Zuwendungen wurde seit Inkrafttreten des
Gesetzes mehrfach verändert. Die Entwicklung ist aus der folgenden
Tabelle ersichtlich:

l

Die Stadt Essen erhielt am 1 . Februar 2018 für das Schuljahr
201 7/2018 insgesamt 1 .758.589,38 Euro ausgezahlt, davon 584.145,51
Euro für den so genannten ,,Korb 1", mit dem u. a. bauliche Maßnah-
men der Schulträger unterstützt werden. Darüber hinaus stehen der
Stadt Essen Mittel in Höhe von insgesamt rund 81 j'Aio. Euro aus dem
Programm ,,Gute Schule 2020" sowie Mittel für die Schulinfrastruktur in
Höhe von ca. 56,7 Mio. Euro nach dem 2. Kapitel des Kommunalinves-
titionsförderungsgesetzes zur Verfügung.

Mik teundlj'chen Grüßen

Schuljahr Ausgleich für
wesentliche

Belastungen
der Schulträ-

ger

(,,Korb 1")

Inklusionspauschale
(,,Korb 2")

Gesamtvolumen

2014/2015 25 Mio. Euro 10 Mio. Euro 35 Mio. Euro

2015/2016 25 Mio. Euro 10 Mio. Euro 35 Mio. Euro

2016/2017 20 Mio. Euro 20 Mio. Euro 40 Mio. Euro

2017/2018 20 Mio. Euro 40 Mio. Euro 60 Mio. Euro

2018/2019 20 Mio. Euro 40 Mio. Euro 60 Mio. Euro

2019/2020 20 Mio. Euro 40 Mio. Euro 60 Mio. Euro

Summe 130 Mio. Euro 160 Mio. Euro 290 Mio. Euro


